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Bebauungsplan Nr. 19 –Am Altenlinder Feld-  

 
 
 
Aufstellungsbeschluss 
 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Lindlar hat am 
22.06.2017 den Aufstellungsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.  19 
– Am Altenlinder Feld -  gefasst. Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass die 75. Änderung 
des Flächennutzungsplanes – Am Altenlinder Feld - im Parallelverfahren erfolgt. 
 
Entsprechend dem Planentwurf ist beabsichtigt, eine neue Wohnbaufläche auszu-
weisen.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
kenntlich gemacht.  
 
Der Aufstellungsbeschluss wird mit dieser Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Das Verfahren wird gemäß § 9 Abs. 8 BauGB durchgeführt.  
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB: 
 
 
Der Entwurf zum Bebauungsplanes Nr. 19 wird der Öffentlichkeit durch Aushang 
vorgestellt. 
 
Die Auslegung der Planentwürfe, einschließlich Begründung und Umweltbericht, er-
folgt im Fachbereich Bauen ─ Planen ─ Umwelt der Gemeinde Lindlar, 51789 Lind-
lar, Borromäusstraße 1, in der Zeit 
 
 

vom 25.07.2017 bis einschließlich 25.08.2017 
 
 
zu folgenden Zeiten: 
 
Mo.:   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr   und  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
Di. bis Fr.    8.30 Uhr bis 12.00 Uhr    
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